
3. Ordnung fur die Arbeitsgemeinschaften von Pfärrgemeinderäten in
Pfarrverbänden („Pfarrverbändsräte“) der Erzdiözese München und 
Freising

Präambel
Grundlage für diese Ordnung bilden die Satzung für Pfarrgemeinderäte der 
Erzdiözese München und Freising vom t Dezember 1993 und die Rahmem 
Ordnung für die Arbeit in Pfarrverbänden vom 21. Juli 1983.

§ 1 Pfarrverbandsrat
Der Pfarrverbandsrat ist das Gremium der Mitverantwortung der Laien 
im Pfarrverbajid und damit die Arbeitsgemeinschaft von Pfarrgemeinde- 
rätert in Pfarrverbänden.

§ 2 Aufgaben des Pfarrverfaandsrates
' 1. 'Aufgabe des Pfartverbandsrates ist es, in allen Fragen, die den Pfar^er- 

band betreffen, die Arbeit zu koordinieren und unter Beachtung diöze-
' saner Regelungen beratend oder beschließend mitzuwirken.

, 2/ . -ErwirdunbeschadetderEigenständigkeitderPfarrgemeinderäte,Grup- ,
. /pen. Verbände und der einzelnen Pfarrgemeinden im Pfarrverband m ^^

; "eigener Verantwortung tätig. Er berät und unterstützt das Seelsorgeteam; 
des PfarrVerbandes.

' Die Tagesordnungspunkte des Pfärrverbandsrates sollen in=denPfarrge-y
; ,v meinderäten vorbesprochen werden.. . . .
, 3. .Unter,Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität (was in den einzel- ^

nenPfarrgem.einden geschehen kann, hat dort zu geschehen) entspricht
' "' das Äufgabetifeld des Pfarrverbandsrates, den Aufgaben der Pfarrge- a

. meinde'räte. ' ' ' ' '
Der Pfarrverbandsrat hat überpfarrlicheÄufgaben vorzunehmen. Diese ?

, bestehen vor allemBarin:,'. , , :
;■ .a) das Bewußtseifl für,die Mitverantwortung der einzelnen Pfarrge-c

. „ meinden im Pfarrverband zu wecken und die Mitarbeit zu aktivieren,, ^
' 'b)'die Planung und Koordinierung der Mitberatun'g im Liturgiebereich,' 

insbesondere die" Abstimmung von-Gottesdienstzeiten, vorzunen-.. 
men,':- . ' "

c) die Planung von Veranstaltungen der elnzeinen Pfarrgemeinderäte zu
' ' . koordinieren und aufeinander abzüstimmen, ^

d) die Fortbildung und Zusammenarbeit der Wortgottesdienstleiter zu 
, fördern,

,e) zu wählen; . .

- den/diePfarrverbandsrats-Vorsitzende(n)
- den/dieStellvertreter(in)

- den/dieSchriftführer(in)

3 Mitglieder

Dem Pfarrverbandsrat gehören an:

a) das Seelsorgeteam kraft Amtes,

b) die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und je ein bzw. zwei Delegierte 
der einzelnen Pfarrgemeinderäte des Pfarrverbandes (wobei die Zahl 
der Delegierten vom Pfarrverbandsrat festgelegt wird - zumindest für

, die Dauer einer Amtsperiode. Bei der erstmaligen Konstituierung legt 
sie der Pfarrverbandsleiter fest. Die Zahl der Mitglieder nach b) muß 
größer sein als die Zahl der Mitglieder nach a)).

Die Delegierten der einzelnen Pfarrgemeinderäte werden in den, 
jeweiligen Pfarrgemeinderäten gewählt (siehe „Satzung für Pfarrge- 

; meinderäte der Erzdiözese München und Freising“ § 2.3i).
;, ■ ■ '

4 Konstituierung
;; Der Pfarrverbandsleirer lädt die Mitglieder zur konstituierenden Sitzung 

ein, die spätestens acht Wochen nach der Pfarrgemeinderatswahl statt- 
, findet. . Er leitet die Sitzung bis zur Wahl des/der Vorsitzenden.

V Die Zusammensetzung des Pfarrverbandsrates ist in den- einzelnen Pfarr-' 
U .gemeinden bekanntzugeben.

Sitzungen
Der Pfarrverbandsrat tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen. Er 
muß einberufen werden, wenn ein Mitglied des '\A)rstandes oder ein 

V, Drittel der Mitglieder des Pfarrverbandsrates dies verlangt.
V:,' " ' , ' , , ' '

, Pfarrgemeinderatsvorsitzende können sich bei Verhinderung vertreten 
lassen.
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3. Werden Bereiche der Kirchenverwaltungen beraten, sind die einzelnen ^ 
, Mitglieder der verbandsangehörigen Kirchenverwaltungen nach § 3.2 |

der „Satzung für Pfarrgemeinderate der Erzdiözese München und Frei­
sing“ als Gäste mit Recht der Meinungsäußerung einzuladen. '

4. Die Sitzungen des Pfafrverbandsrates sind öffentlich, soweit nicht Per­
sonalangelegenheiten beraten werden oder der Pfarrverbandsrat die

, Beratung in nichtöffentlicher Sitzung beschließt.

§ 6 Beschlußfassung
Es' gilt § 7 der „Satzung für Pfarrgemeinderate der Erzdiözese München , 
und Freising“ entsprechend.

§ 7 Vorstand
Der Pfarrverbandsrat bildet einen Vorstand. Dieser besteht aus

a) dem/der Vorsitzenden
dem/der Stellvertreter(in) 
dem/der Schriftführer(ih) ' , ''

b) dem Pfarrverbandsleiter
, Es gilt der ,,Satzung für Pfarrgemeinderate der Erzdiözese'München

und Freising“ entsprechend.

§ 8 Sachausschüsse
Soweit bestimmte Sachbereiche nur auf Pfarrverbandsebene wahrge- 

\ . nömmen werden können, soll der Pfarrverbandsrat dementsprechende 
Sachausschüsse bilden oder Sachbeauftragte bestellen., % 10.2 und 3 der 
„Satzung für Pfarrgemeinderate der Erzdiözese München und Preising“

, , gilt entsprechend.,

Schlußbestimmung '
^ie am 9.10.1993 von der Vollversammlung des Diözesanrates beschlossene 
" Ordnung für die Pfarrverbandsräte wird hiermit in Kraft gesetzt.

f"
^jünchen, den 1. Dezember 1993

Erzbischof

Thomas Schlichting, secr.

§ 9 Protokollföhrung
^ Esgik|'llder„Sat7ungfürPfarrgemeinderätederErzdiözeseMünchen  ̂

und Freising“ entsprechend.

Es gilt 113 der „Satzung für Pf arrgemeinderate der Erzdiözese München 
und Freising“ entsprechend.
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